




BEGRÜNDUNG
zum Bebauungsplan AUF DEM LANDE, Gemeinde

Stand
Ribbesbüttel

12/89 AV

OT Vollbüttel, Samtgemei'nde Isenbüttd, Landkreis Gifhorn
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1n Vollbüttel ist Teil der Gemeinde Ribbes-

sgemei'nde der Samtgemei'nde Isenbüttel. Er
hen Teil des Papenteichs direkt am Maaßel.
Ribbesbüttel und ihre Orts teile a1bt es

landesplanen sehen Zielvorgaben -L). Somit
r die Deckung des Eigenbedarfs Sorge zu
i'ndung in das regionale Straßenverkehrsnetz
klassiftezi'erte Straßennetz.

ungen des Landesraumordnungsprogrammes <-)
nde zum Ordnungsraum Braunschweig.

1. 1 ENTWICKLUNG DES PLANS/RECHTSLAGE

Der Bebauungsplan wird teilweise aus der gültigen Fassung
des F1ächennutzungsplans der Samtgemeinde Isenbüttel ent-
wickelt. Eine z. Zt. als Fläche für die Landwirtschaft aus-

gewiesene Parzelle 1m Norden des Plangebi'etes wird zur Ar-
rondierung mit 1n den Planbereich einbezogen.

1. 2 NOTWENDIGKEIT DER PLANAUFSTELLUNG,
KUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS

ZIELE, ZWECKE UND AUSWIR-

Die Aufstellung des Bebauungsplans wird erforderlich, um die
Entwicklung eines Fre1zeitgebietes planrechtl1ch abzusichern
und die Maßnahme nach den Gesichtspunkten der städtebauli-
chen Ordnung durchzuführen.
Mit dem Bebauungsplan sollen die vorhandenen 4 Häuser plan-
rechtlich abgesichert sowie die Möglichkeit zum Bau weiterer
4 Häuser geschaffen werden. Der Plan dient zum einen der
Schaffung eines Gesamtkonzeptes für dieses Gebiet und zum
anderen der Erhaltung seiner landschaftlichen Eigenart.

l) Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Gifhorn,
2) Landesraumordnungsprogramm Ni'edersachsen, 1982

1986
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l 3 PLANINHALT/BEGRÜNDUNG

- Sondergebiet 1_ (Wochenendhausgebiet)

Mit dem Plan wird beabsichtigt, auf Grundstücken, deren G'rö-
ße 1. 000 qm nicht unterschreiten soll, Wochenendhausnutzun-
gen zuzulassen. Diese Nutzung soll unter Wahrung der land-
schaftlichen Eigenart vorgenommen werden. Aus diesem Grund
werden nur bestimmte Bereiche für Bauzwecke festgelegt. In
den verbleibenden Grundstücktei1en soll durch Festsetzungen
der Landschaftscharakter erhalten bleiben. Die Festsetzung
der inselartigen SO-Gebiete wird insbesondere mit landes-
pflegenschen Gesichtspunkten begründet.
Für die Bauweise der Wochenendhäuser werden besondere Fest-

legungen getroffen

Verkehrsflächen

D-ie Erschließung des Wochenendhausgebi etes soll von der
vorhandenen Ortsstraße (Klein Vol1bütteler Weg) aus erfol-
gen. Zufahrt zu den Grundstücken ist der 1m Plan als Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ausgewiesene Pnvat-
weg. Bedingt durch die schwache Belegung wird davon ausge-
gangen, daß eine Ausweisung von Flächen für den ruhenden
Verkehr außerhalb der Grundstücke nicht erforderlich ist.

Ver- und Entsorgung

Für die Ver- und Entsorgung des Gebietes ist die Einbindung
in die vorhandenen Verbundnetze für Waser und elektrische

Energie vorgesehen. Die Mül1beseitigung erfolgt durch den
Landkreis Gifhorn. Die Mül1container sind an den Abfuhrtagen
an den Klein Vollbütteler Weg zu bringen, da d-ie Grundstücke
vond en Mül1fahrzeugen nicht angefahren werden können. Die
Entwässerung 1m Planbereich ist durch die Eigentümer zu ge-
währleisten. Der Schmutzwasserkanal ist im Privatweg zu ver-
legen. Im Bereich Klein Vollbütteler Weg erfolgt der- An-
Schluß an das vorhandene Kanalnetz des Ortsteiles Klein
Voltbüttel.

Landespflege

Zur Wahrung des Charakters der Landschaft werden die beson-
deren Festsetzungen über Grünflächen und ihre Nutzungen ge-
troffen und die überbaubaren Flächen auf das für die Ernch-
tung der Häuser unbedingt erforderliche Maß beschränkt. Da-
neben sind auch textliche Regelungen für Pflanzungen und den
Erhalt der vorhandenen Vegetation getroffen worden. Die
Pflanzgebote sind darauf abgestellt, daß hier standortge-
rechte Pflanzungen vorgenommen werden.

Immissionsschutz

Zur Gewährleistung des Immissionsschutzes gegenüber land-
wirtschaftlich genutzten Flächen wurden Abstände eingehalten
und eine mit Pflanzgeboten belegte Pufferzone vorgesehen.
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Denkmal fle e

Im Planbereich sind u. U. archäologische Funde zu erwarten.
Erdarbeiten sollten daher frühzeitig beim Institut für Denk-
malpflege, Außenstelle Braunschweig, angemeldet werden, da-
mit diesbezügliche Untersuchungen stattfinden können.

1. 4 HINWEISE AUS SICHT DER FACHPLANUNGEN

Abfallwirtschaft

Der Landkreis Gifhorn weist mit Schreiben vom 18. 09. 1989 da.
erfor

den
zu b n n

rauf hin, daß es für eine geordnete Abfal1beseitigung
derlich ist, die Mül1 Container- an den Abfuhrtagen von
privaten Grundstücken an den Klein Vollbütteler Weg
gen und nach erfolgter Abfuhr zurückzuholen sind.

Landwi rtschaft

Die Landwirtschaftskammer Hannover weist mit Schreiben vom
18. 09. 1989 darauf hin, daß von den angrenzenden landwirt-
schaftlichen Nutzflächen Emissionen (Staub, Lärm, Geruch)
ausgehen können, die im Wochenendhausgebiet zu dulden wären.
Bei der Bepflanzung sind die Grenzabstände nach dem Nds
Nachbarrecht zu beachten

- Denkmalpflege

Die Bez1rksregierung Braunschweig, Dez. Denkmalpflege, weist
mit Schreiben vom 12. 10. 1989 darauf hin, daß im Planbereich
mit archäologischen Funden gerechnet werden kann. Es w-ird
darum gebeten, Erdarbeiten bei der Außenstelle Braunschweig
des Instituts für Denkmalpflege anzuzeigen.

1. 5 ERGÄNZENDE GRÜNDE FÜR DIE PLANENTSCHEIDUNG

Zum Planverfahren gem. § 3 (2) BauGB sind Stellungnahmen
von Trägem öffentlicher Belange eingegangen, die für die
Planentscheidüng eine Abwägung gem. § 2 (l) in Verbindung
mit § l (5) und § l (6) BauGB erforderlich machten.
Der Rat der Gemeinde Ribbesbüttel hat diese Stellungnahmen
geprüft und im einzelnen dazu Beschluß gefaßt. Das Ergebnis
der Abwägung ist wie folgt 1n die Begründung zum Bebauungs-
plan e1ngeflossen :

Bezi rksregier.
(Denkmalpfl.)
BS 12. 10. 89

Gegen die o. g. Planung sind derzeit keine denk-
malpflegerisehen Bedenken erkennbar.
Es wird jedoch darum gebeten, Erdarbeiten dem In-
stitut für Denkmalpflege, Außenstelle Braunschweig
anzuzeigen, da hier mit archäologischen Befunden
gerechnet werden kann.

Beschluß:

Der Hinweis der Bezirksregierung (Denk-
malpflege) Braunschweig wird zur Kenntnis
genommen. Es erfolgt ein gesonderter H1n-
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LK Gifhorn
18. 09. 89

Nds. Landesamt
f. Bodenforsch

24. 08. 89

weis auf diese Stellungnahme in der Be-
grundung zum Bebauungsplan.

Folgende Stellungnahme:
I. Als untere Landesplanungsbehörde stelle ich

fest, daß der Bebauungsplanentwurf gem. § l
Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung und Lan
desplanung angepaßt ist.

II. Als Träger öffentlicher Belange habe ich gem.
§ 3 Abs. 2 1. V. m. § 4 Abs. l BauGB gegen den

Bebauungsplanentwurf keine Bedenken.
Ich bitte jedoch um Berücksichtigung folgender
Anregungen:

AbfalIwi rtschaft:

Ich weise darauf hin, daß das Befahren des ausge-
wiesenen Pnvatweges mit den Fahrzeugen der Müll-
abfuhr nicht möglich ist und die Anlieger dieses
Erschließungsweges ihre Abfallbehälter am Abfuhr-
tag am Klein Vollbütteler Weg bereitstellen müs-
sen. Hier sollte ein entsprechender Mülltonnen-
Standplatz ausgewiesen werden.

Beschluß:

Der Hinweis des Landkreises wird zur
Kenntnis genommen. Es erfolgt ein geson-
derter Hinweis in der Begründung zum Be-
bauungsplan.

Begründung :

Die Gemeinde geht ebenfalls davon aus,
daß die Anlieger ihre Mül1container an
den Abfuhrtagen an die öffentliche Ver-
kehrsfläche am Klein Vollbütteler Weg
bringen und nach erfolgter Abfuhr wieder
abholen. Dies wird von den jetzigen An-
liegern bereits so praktiziert. Die Aus-
Weisung eines festen Standplatzes 1m Be-
bauungsplan ist nach Auffassung der Ge-
mei'nde nicht erforderlich. Es erfolgt je
doch ein gesonderter Hinweis auf diese
Stellungnahme in der Begründung zum Be-
bauungsplan

keine Bedenken
Unsere Stellungnahme ersetzt keine Baugrundunter-
suchungen nach DIN 1054.

Beschluß:

Baugr-unduntersuchungen werden erforderli
ebenfalls vor Realisierung von Bauvorha-
ben durchgeführt.
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Landwi rtsch. -
Kammer Hannov.

18. 09. 89

folgende Stellungnahme:
Die nordöstlich des beplanten Gebietes liegenden
Flächen werden landwirtschaftlich genutzt. Von
dieser Bewirtschaftung können Immissionen (Staub,
Lärm, Geruch) ausgehen, hier insbesondere durch
die Düngung mit Flüssi'gmist (Gülle). Solche Immis-
sionen wären zu dulden. Hierauf sollte 1m Erläute-
rungsbericht aufmerksam gemacht werden

Das Pflanzgebot entlang der Grenze des Baugebie-
tes ist sinnvoll. Es sind jedoch die Grenzabstän-
de zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutz-
flächen gemäß Nds. Nachbarrechtsgesetz einzuhal-
ten. Weiterhin bitten wir aus der Pflanzliste das
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) zu streichen,
da dieses ein Zwischenwirt für die Schwarze
Rüben- und Bohnenlaus ist. Ersatzweise hatten wir
den Schwarzen Holunder (Sambucus m'gra) für
angebracht.

Beschluß:

Die Anregungen der Landwirtschaftskammer
werden beachtet. Es erfolgt ein gesonder-
ter Hinweis auf diese Stellungnahme 1n
der Begründung zum Bebauungsplan.

Begründung:

Zur Berücksichtigung der 1andwirtschaft-
lichen Belange wird in der Begründung auf
eventuell auftretende Emissionen geson-
dert hingewiesen, ebenso auf das Nds.
Nachbarrecht, das bei der Anpflanzung zu
beachten ist. Die Pflanzenliste wird ent-
sprechend den Angaben geändert.
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2. 0 BODENORDNENDE ODER SONSTIGE MASSNAHMEN, FÜR DIE DER BEBAU.
UNGSPLAN DIE GRUNDLAGE BILDET

2. 1 DIE AUSÜBUNG DES ALLGEMEINEN VORKAUFSRECHTS

ist nicht erforderlich. Im übn'gen wird das allgemeine Vor
kaufsrecht durch das Baugesetzbuch geregelt (§ 24 BauGB).

2. 2 DIE SICHERUNG DES BESONDEREN VORKAUFSRECHTS

durch Satzung (§ 25 BauGB) ist nicht beabsichtigt.

2. 3 HERSTELLEN ÖFFENTLICHER STRASSEN UND WEGE

ist nicht erforderlich, da im Plan keine öffentlichen Ver
kehrsflächen vorgesehen sind.

2. 4 BESONDERE MASSNAHMEN ZUR ORDNUNG DES GRUND UND BODENS

- Umlegung *)

- Grenzrege1 ung *)

- Enteignung *)

Diese Maßnahmen kommen in Betracht, wenn eine vertragliche
Regelung nicht zu erreichen ist.
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3. 0 DER GEMEINDE VORAUSSICHTLICH ENTSTEHENDE KOSTEN

Kostenverursachende Maßnahmen sind nicht durchzuführen
Daher entstehen der Gemeinde keine Kosten.

4 0 MASSNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG DES BEBAUUNGSPLANS

Maßnahmen zur Verwirklichung sind nicht mehr erforderlich,
da das Plangebiet bereits erschlossen ist.

5. 0 FINANZIERUNG DER VORGESEHENEN MASSNAHMEN

Da keine Maßnahmen erforderlich sind, entfällt eine Finan-
zi erung
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Die Begründung hat mit dem zugehörigen Bei'plan gem. § 3 (2)

B a uG B vom . 23,08, 1?89 .
bis . 25,09,1?^.

öffentlich ausgelegen.

Sie wurde unter Behandlung/Berücks1chtigung der zu den Baulett

planverfahren eingegangenen Stellungnahmen in der Sitzung

am .. 27. 11,1.989.
durch den Rat der Gemeinde Ribbesbüttel als Begründung zum

B-Plan "AUF DEM LANDE" beschlossen.

Rtbbesbüttel , den . 19, 12. 198.9

SIEGEL

,

gez, BORKENHAGEN,
(Bürgermd ster)

.

gez, STIEGHAHN
(Gemeindedirektor)


